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Christian W. Troll: 

TOLERANZ UND WAHRHEITSANSPRUCH

IM UMGANG DER RELIGIONEN MITEINANDER

Am Beispiel der christlich-islamischen Beziehungen
Einleitung
· Eigentlich gibt es keinen Umgang – und somit auch keinen vom Geist des Dialogs geprägten Umgang – der Religionen als solchen miteinander. Es sind lebendige Menschen und menschliche Gemeinschaften, die sich einander begegnen und in respektvoller oder wenig respektvoller Weise miteinander umgehen, miteinander und übereinander sprechen, miteinander auskommen oder nicht. Dabei spielen gewachsene Kulturen, Brauchtum, historische Begleitumstände, möglicherweise Angst vor dem Verlust, bzw. der Minderung, der eigenen Identität und Ähnliches eine entscheidende Rolle.
· Haben also die spezifischen Merkmale einer gegebenen Religion und darunter ihre Glaubenslehren überhaupt nichts damit zu tun, wie Menschen als Einzelne und als Gruppen miteinander umgehen? Ja doch wohl, insofern als viele, wenn nicht die meisten, Menschen auf verschiedene Weise und in verschiedenem Maß von den Lehren und Riten ihrer Religion, etwa: ihren jeweiligen heiligen Texten, religiösen Lehren, Institutionen und Riten, in ihrem Ethos geprägt sind. Der religiöse Faktor spielt also eine Rolle, ist aber immer nur einer von vielen anderen (etwa: wirtschaftlichen, psychologischen, politischen) Faktoren die das Denken, Fühlen, Handeln und Verhalten zu Anderen mitbestimmen. 
· Der angekündigte Titel dieses Vortrags scheint davon auszugehen, dass eine gewisse Spannung zwischen dem Wahrheitsanspruch einer Religion und der heute allgemein als unbedingt verpflichtend betrachteten Tugend der Toleranz zu obwalten scheint.

· Wollten wir also das angekündigte Thema umfassend behandeln, müssten wir jetzt jede der großen religiösen Traditionsstränge danach befragen, wie sich in dem von ihnen geprägten Ethos heutzutage der Wahrheitsanspruch einerseits und der Respekt vor dem Anderen sowie die Bereitschaft vom Anderen zu lernen andererseits, darstellen und zueinander verhalten. Aus verständlichen Gründen beschränken wir uns hier auf die Beziehungen zwischen Christentum und Islam:

Dialog angesichts des Wahrheitsanspruchs des Christentums und dem des Islams
0.
Es soll zunächst (I) das Spannungsfeld von Wahrheitsanspruch und Toleranzforderung aus der Sicht des Christentums (und hier noch einmal besonders seiner zeitgenössischen katholischen Variante, die ohne Überheblichkeit als die weltweit bedeutsamste und die in ihrem Selbstverständnis am besten greifbarste Gruppe der Christen betrachtet werden darf) zur Sprache kommen. Sodann (II) werde ich versuchen darzustellen, wie sich dieses Spannungsfeld, analog, im zeitgenössischen muslimischen Kulturraum ausnimmt. Schließlich (III) sollen einige Eckpunkte für ein vom Geist des Dialogs geprägtes christlich-muslimisches Denken und Handeln formuliert werden. 
Es geht also um folgende Grundfrage: Können sich die beiden Glaubenswelten von Christentum und Islam mit dem ihnen jeweils eigenen universalen Wahrheitsanspruch so verstehen, dass sie einen gesellschaftspolitischen Pluralismus und die damit gebotene Toleranz nicht nur gleichsam zögerlich und widerstrebend akzeptieren, sondern so, dass sie sich gehalten fühlen, zum einen, aktiv für eine Anerkennung des Anderen in seinem Anderssein sowie für seine sozial gerechte Behandlung einzutreten und zum anderen, dies auch in die Praxis umzusetzen? Anders formuliert, können sich Christen und Muslime auf der Grundlage ihrer spezifischen Glaubensanschauungen und ihres religiösen Gewissens partnerschaftlich für das Wohl aller einsetzen? Und ferner: Können die christliche und die islamische Glaubens- und Sittenlehre gemeinsam jenes Wertesystem entwickeln bzw. bereitstellen, das zusammen mit einer entsprechenden sittlichen Überzeugung und Motivation wesentlich erscheint für das gedeihliche Funktionieren pluralistischer demokratischer Gesellschaften und eines pluralistischen Miteinanders auf Weltebene?

In diesem Vortrag greifen wir das Thema allein auf der normativen Ebene auf. Wir wollen auf diesem Weg Impulse für die daran anschließende Diskussion geben, die sich, so hoffen wir, auch um die konkreten Chancen und Schwierigkeiten, um die Möglichkeiten und Hindernisse eines christlich-muslimischen Zusammenlebens und -wirkens in pluralistischen Gesellschaften geben. 

1. Das Spannungsfeld von Wahrheitsanspruch und Toleranzforderung aus der Sicht des Christentums
1.1. Der religiöse Wahrheitsanspruch der Kirche und das Recht der Person und Gemeinschaft auf soziale und bürgerliche Freiheit  
Offenbarte Wahrheit

Der Wahrheitsanspruch der Kirche gründet nach dem Zeugnis des Neuen Testaments im Bewusstsein der Kirche, gesandt zu sein in der Vollkommenheit und Kraft Jesu Christi. Die Kirche weiß sich dazu bestellt, wirksames Zeichen, Instrument und Überbringerin der Botschaft der Wahrheit zu sein, einer Botschaft, die eine rettende Wirklichkeit ans Licht bringt, die bis dahin verborgen war. Diese Wahrheit will als ein Ereignis verstanden werden, das danach drängt, in das Forum der Öffentlichkeit durchzustoßen und allgemein anerkennt zu werden.

So stellt sich die Frage: Kann die Kirche, die daran glaubt, als Zeichen und Werkzeug dieser ihr geschenkten, offenbarten Wahrheit gesandt zu sein, angesichts konkurrierender Wahrheitsansprüche in pluralistischen Gesellschaften ernsthaft beanspruchen, nicht nur die nichtchristlichen Individuen und Gruppen zu tolerieren, Individuen und Gruppen, die – jedenfalls was den Islam angeht – in ähnlicher Weise in Anspruch nehmen, Zeugen einer Wahrheit zu sein, die sie für universal und endgültig halten, sondern kann die Kirche darüber hinaus beanspruchen und glaubhaft fordern, diese Anderen als Glaubende zu achten, von ihnen eventuell zu lernen, ihrer in gewissem Sinn sogar zu bedürfen? 

Pluralismus. Rechtliche und sittlich-religiöse Ebene
Die erwähnte pluralistische Ordnung in verschiedensten Konstellationen wird man wohl als ein unterscheidendes Merkmal der zeitgenössischen Gesellschaft(en) betrachten müssen. Das Wort ‚Pluralismus’ bezieht sich im allgemeinen auf eine Situation, in der eine in ihrem Denken, in ihrer Weltsicht und in der Erklärung der Wirklichkeit sehr unterschiedliche Vielfalt von Systemen koexistiert, ohne dass eines dieser Systeme den Hegemonieanspruch über die anderen errungen hat oder zu erringen versucht. In diesem Sinn kann gesagt werden: die pluralistische Ordnung ist ein unterscheidendes Merkmal der modernen Gesellschaft. 
Im Folgenden fragen wir nun zunächst, wie sich die Kirche Koexistenz in einer pluralistischen Gesellschaft auf der Ebene des Rechts vorstellt und bewertet. Ist für die Kirche eine Koexistenz mit Kräften akzeptabel, die Vorstellungen vom menschlichen und gesellschaftlichen Leben vertreten und ihnen Vorschub leisten, die ihrem eigenen Wahrheitsanspruch widersprechen? 
Anschließend wird es auf sittlich-religiöser Ebene darum gehen, wie die Kirche im Kontext der pluralistischen Gesellschaft von heute ihr Verhältnis zu den anderen Religionen sieht, im besonderen zur Religion des Islams – einer Religion, die sich in ihrer Auffassung religiöser und sittlicher Wahrheit substantiell von jener der Kirche unterscheidet und die ihre eigene Sicht vom individuellen und gemeinschaftlichen Leben als endgültig und abschließend, als göttlich offenbarte Wahrheit betrachtet.  

Der traditionelle normative katholische Standpunkt in der Frage bürgerlicher Koexistenz in religiöser bzw. ideologischer Verschiedenheit stand im Zeichen beharrlicher Zurückweisung bürgerlicher Toleranz. Die Kirche hatte es immer abgelehnt, bürgerliche Toleranz als ein de-iure Prinzip anzuerkennen; wo immer und in dem Maße sie in der Vergangenheit Toleranz geübt hat, hat sie damit nur die Hinnahme eines objektiven Übels zum Ausdruck gebracht; im Sinne eines Zugeständnisses an die tatsächlichen Gegebenheiten. In den Worten von Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Grundlage dafür war einmal das Prinzip des Vorranges der Wahrheit gegenüber der Freiheit und damit verbunden die These, dass dem Irrtum kein Recht zukommen könne gegenüber der Wahrheit, zum anderen die Auffassung, dass der Glaube ein rechtsartiges Treueverhältnis begründe, dessen Verletzung als ‚Rechtsbruch’ zu ahnden sei.“
 
Der wesentliche Punkt der kirchlichen Lehre in dieser Frage vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war, dass es dabei nicht um die Menschen als Personen ging, sondern um ‚die Wahrheit’, also um einen abstrakten Begriff. In dieser Sicht der Dinge war die menschliche Person in der Tat darauf reduziert, ein Objekt der Wahrheit zu sein. Recht kam der menschlichen Person nicht als menschlicher Person zu, als Ausfluss ihres Personseins oder zum Schutz ihrer menschlichen Freiheit, sondern nur in dem Maß und insofern sich die menschliche Person innerhalb der religiösen und sittlichen Wahrheit befindet. So kam es, dass im konkreten Leben, wo die Wahrheit ja nicht als Wesenheit in sich selbst existiert, sondern als Wahrheitsüberzeugung konkreter Menschen, alles Recht tatsächlich bei jener Autorität lag, die über die Wahrheit entscheidet. In der Praxis waren daher nur die Kirche und jene, die ihr angehören, im Besitz des Rechts. 
Um die Religionsfreiheit für alle Bürger zu sichern, hatte der moderne Staat keine andere Wahl, als sich dieser Theorie der Kirche zu widersetzen und sie davon abzuhalten, sie zu praktizieren. So bahnte der moderne Staat der Religionsfreiheit gegen den anfänglichen Widerstand der Kirche den Weg. 

Vom „Recht der Wahrheit“ zum „Recht der Person“
Mit der Erklärung Dignitatis humanae des Zweiten Vatikanischen Konzils hat die Universalkirche den revolutionären Schritt vom Insistieren auf  das „Recht der Wahrheit“ hin auf das Insistieren auf „das Recht der Person“ getan. Sie versteht das „ius ad libertatem religiosam“ (Recht auf Religionsfreiheit) als ein unbedingtes und in der Öffentlichkeit anerkanntes Recht der menschlichen Person – ob allein oder in Verbindung mit anderen –  als Freiheit zur privaten und öffentlichen Ausübung der Religion entsprechend den Forderungen des persönlichen Gewissens. Es besteht unabhängig von der objektiven Wahrheit der religiösen Überzeugung eines bestimmten Individuums und unabhängig von der subjektiven Ausübung hinsichtlich dieser Wahrheit. 

Dieselbe Erklärung wendet das Prinzip, das sie lehrt, in mehrfacher Hinsicht auch konkret an. So stellt die Kirche beispielshalber keinen Anspruch mehr auf eine privilegierte Stellung im Staat. Ferner wird der katholische Staat nicht mehr als eine erstrebenswerte Idealform einer politischen Ordnung angesehen. Freilich intendiert die Kirche mit der Aufgabe dieses Anspruchs auf privilegierte Stellung in keiner Weise die Aufgabe des Wahrheitsanspruchs des katholischen Glaubens. Sie lehrt weiterhin die Verpflichtung aller Menschen, die Wahrheit, besonders in dem was Gott und seine Kirche angeht, zu suchen und die anerkannte Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren. Damit widerspricht sie sich insofern nicht sich selbst, als sie klar unterscheidet zwischen Rechtsordnung auf der einen Seite und ethischen Pflichten auf der anderen. Sie spricht von der Verpflichtung, die Wahrheit zu suchen und an ihr festzuhalten, immer im Sinne einer moralischen Pflicht und lässt so das öffentlich anerkannte Recht auf Religionsfreiheit, das sich gegen jede Art von Einmischung von Seiten einzelner Personen wie von Seiten politischer Instanzen wendet, unberührt. 
Freilich stellt sich mit der religiösen Freiheit im Kontext der Rechtsordnung auch das Problem ihrer Grenzen; Grenzen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, in der bürgerlichen Gesellschaft Ordnung und Frieden zu wahren. In der Praxis ist es nicht leicht, diese Schranken zu bestimmen. Die Erklärung Dignitatis Humanae verweist hier auf den Begriff der „öffentlichen Ordnung“. „Die einzelnen Menschen und sozialen Gruppen sind verpflichtet, die Rechte der anderen wie auch die eigenen Pflichten den anderen und dem Gemeinwohl gegenüber zu beachten“ (Art. 7). Die religiöse Freiheit stellt demnach keineswegs einen allgemeinen Freibrief für ein sozial unverträgliches und intolerantes Verhalten dar. Sie muss durch das Prinzip der ‚Sozialverträglichkeit’ kontrolliert werden, das auf dem Boden der gleichen gesetzlichen Freiheit für alle steht. 
Dialog für Konvivenz
Genau an dieser Stelle öffnet sich ein weites Feld für den Dialog zwischen allen Gruppen, die die moderne Gesellschaft bilden, auf nationaler wie auf globaler Ebene, nicht zuletzt eben zwischen Muslimen und Christen. Ziel eines solchen Dialoges ist es, einerseits ständig jene Parameter einer öffentlichen Ordnung zu definieren, die zu ihrer Verwirklichung und Aufrechterhaltung unabdingbar erscheinen und von allen Teilnehmern am Gemeinwesen zu bejahen und verteidigen sind. Auf der anderen Seite geht es darum, die verschiedenen religiösen und ideologischen Gruppierungen, die die pluralistische Gesellschaft von heute bilden, dazu zu bringen, das „Gemeinwohl“ (im umfassenden Sinn verstanden) der pluralistischen bürgerlichen Gesellschaft auf der Basis ihrer je verschiedenen Glaubensüberzeugungen aktiv zu unterstützen. 
Der Aufgabenkatalog für einen christlich-muslimischen Dialog schließt also die Frage ein, wie weit Christen und Muslime als Bürger eines bestimmten Staates – und als Mitbürger weltweit – einen ethischen Konsens erreichen können, der Teil eines ungeteilten und bindenden Ethos – letztlich für die ganze Menschheit – ist.
  Umgekehrt sollten diese  Bemühungen nie übersehen, dass ein derartiger Dialog notwendigerweise in tiefer Übereinstimmung mit der religiösen Wahrheit zu stehen hat, die im Glauben bekannt, bezeugt und von ihm gespeist wird. 

1.2. Das Zeugnis der Kirche für die Wahrheit, ihr Verkündigungsauftrag                

          und der interreligiöse Dialog 
Wir haben bereits gefragt, ob die Kirche als Werkzeug jener Wahrheit, die, wie sie im Glauben bekennt, in Jesus Christus offenbar geworden ist, den ehrlichen Anspruch erheben kann, für andere Religionen und deren Wahrheitsanspruch und ihre Botschaft offen zu sein. Wie kann, mit anderen Worten, die Sendung der Kirche in einer Weise verstanden werden, die Hand in Hand mit dem geht, was wir unter Dialog und unter jener redlichen Offenheit verstehen, die er voraussetzt? Natürlich könnte man zu dieser Frage viel sagen. Hier soll nur kurz auf die Kernaussagen eines m. E. bedeutenden Dokuments des Päpstlichen Sekretariats für die Nichtchristen (heute: „Päpstlicher Rat für den interreligiösen Dialog“) aus dem Jahre 1984 hingewiesen werden: Dialog und Mission. Gedanken und Weisungen über die Haltung der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen. 
„Die Überzeugung  des christlichen Glaubens, dass der Kirche in Christus die Fülle der Offenbarung angeboten ist, entbindet sie nicht von der Verpflichtung zu hören und zu lernen. Muss doch der Christ sowie die Kirche als ganze dem Umstand Rechnung tragen, dass er/sie nicht im Besitz eines Wahrheitsmonopols ist; er/sie  hat sich vielmehr dafür bereit zu halten, dass die Wahrheit immer mehr von ihm/ihr Besitz ergreife – und das  gilt auch für die Gemeinschaft der Kirche. Selbst wenn der Dialogpartner noch nichts vernommen hätte von jener Offenbarung, in der sich Gott durch Jesus Christus mitgeteilt hat, ist es doch möglich, dass er kraft des Geistes Christi, der durch die Strahlen der Wahrheit die Herzen aller Menschen erleuchtet, schon zutiefst von dieser Wahrheit erfasst ist, die er noch sucht. Tatsächlich streben Christen und andere durch den Dialog „gemeinsam auf die Wahrheit zu“
.
Kurz: Dialog und Verkündigung stellen – neben vielen anderen  – zwei verschiedene Weisen dar, die Sendung der Kirche im Leben umzusetzen, zu artikulieren. Weitere Weisen sind etwa der Dienst der Caritas oder der Einsatz für die Gerechtigkeit. Dabei haben Verkündigung und Dialog zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Während der interreligiöse Dialog nicht als Mittel verstanden werden darf, das Evangelium zu verkünden, bleibt er dennoch für diese Möglichkeit offen. 

2. Der zeitgenössische Islam, gesellschaftlicher Pluralismus,

Toleranz und Dialog

2.1. Die Umma  und „die Anderen“ in der klassischen islamischen Lehre
Was den Islam angeht, so versteht er sich vom Koran her nicht als neue Religion, sondern eher als Reinigung und Wiederherstellung der einzigartigen monotheistischen Religion, die der Schöpfer von Anfang an für die Menschheit vorgesehen hatte. Die muslimische umma bezeugt diesen Islam durch ihren Glauben und durch ihre ‚Ausübung des Guten und die Abweisung des Bösen’ (al amr bi’l ma’ruf wan nahy min al munkar; vgl. Q 3:110). Im Gehorsam gegenüber Gott und in brüderlicher Gerechtigkeit versteht sich die umma als von Gott erwählter Träger aller Seiner Segnungen, gestärkt durch Seinen Geist. Sie wird wachsen und Erfolg haben (Koran 8,72.74; 23,1; 33,71; 49,9-19, 58,22). 
Die Ungläubigen bilden das Gegenstück zur umma. Sie werden der Sünde beschuldigt, andere Götter oder Werte mit Allah gleichzustellen (schirk). Diese Sünde kann Gott niemals vergeben (Koran 4,48.116; 31,13). Da die Ungläubigen der Einheit und Einzigkeit Gottes, der alleinigen Quelle des Lebens, abgeschworen haben, sind sie zu letzter Verdammnis verurteilt (Koran 39,60.71-72). Gott wird sie in diesem wie auch im nächsten Leben bestrafen (Koran 33,73; 48,6). Allerdings kann die umma die Ungläubigen mit Blick auf ihre mögliche Bekehrung und Errettung auch tolerieren (Koran 9,6). Grundsätzlich jedoch ist über die Beziehung zwischen der umma  und den muschrikûn (die Polytheisten: „die Gott einen Partner beigesellen“) ein für alle Mal entschieden worden: diese sind nicht nur die Feinde Gottes, sondern auch die schlimmsten Gegner der Gläubigen (Koran 5,82; hier werden auch die Juden in Absetzung von den Christen genannt.) 
Die Geschichte der Menschheit erstreckt sich in islamischer Sicht von der Schöpfung bis zum Ende der Zeit. Am Anfang befand sich der erste Mensch – und in seinem Gefolge die ganze Menschheit – in ungebrochener Einheit. Seine fitra, d.h. seine Natur befähigt den Menschen, den einen Gott zu erkennen und ihm zu dienen. Absicht und Ziel der prophetischen Verkündigung ist es daher, diese ungebrochene Einheit zu bewahren. 

Aber diese Verkündigung des einen Glaubens und einen Kultes bildet eben auch den Anlass für die Spaltung der Menschheit in Gläubige und Ungläubige. Die Gerechtigkeit Gottes, die sich in der Geschichte vollzieht, verfügt ein zweifaches Schicksal, das dieser korrespondiert: Die Gläubigen werden gerettet und belohnt, die Ungläubigen mit Erniedrigung und Vernichtung bestraft. Diese Aufspaltung der Menschheit in zwei Hälften durchzieht die gesamte Geschichte. Sie basiert auf freier menschlicher Entscheidung und zugleich auf göttlicher Gerechtigkeit: Einerseits können Männer und Frauen auf der Basis ihrer natürlichen Gaben das Wort der Offenbarung verstehen und bejahen, anderseits bewahrt die göttliche Macht ihre Werke von dem Einbruch des Chaos der Götzenverehrung. So endet, was als Einheit begann, in der Spaltung von Glauben und Unglauben, Heil und Verdammnis, Belohnung und Bestrafung, Paradies und Hölle. 

2.2.  Zeitgenössische Interpretationen der koranischen 


Verhältnisbestimmung der umma zum „Anderen“  
2.2.1. Die integralistische, monolithische Lesart

Bisher sind wir von zwei Tatsachen ausgegangen: Die Botschaft des Koran, wie sie sich in der Welt des Propheten im 7. Jahrhundert entfaltet hat, überliefert ein göttliches Urteil und fordert zunächst die Stämme Arabiens and dann die ganze Welt heraus, den radikalen Monotheismus und Muhammad als dessen letzten Propheten, „das Siegel der Propheten“, anzuerkennen. Solange der Islam sich treu bleibt, legt er in Gestalt der umma  Zeugnis ab für die Einheit Gottes und die Sendung Muhammads und stellt alle Menschen vor Gottes Entscheidung und Urteil. Dies setzt den göttlichen Befehl voraus, Gottes Urteil und Herausforderung wirksam in den heutigen Kontext zu übersetzen und einzubringen. 

Was aber bedeutet  wirksam „übersetzen“? Als mögliche Antwort auf diese Frage könnte die sozial-politische Dimension einschließlich der voll entwickelten gesetzlichen Infrastruktur, wie sie in Mekka und Medina verwirklicht wurde, in jeder neuen Situation durch die folgenden Jahrhunderte – zumindest als anzupeilende Zielvorstellung – streng beibehalten werden. 
Eine derartige Antwort spricht dem historischen Wandel jeden positiven Wert ab. Menschliche Entwicklungen und neue Einsichten existieren gemäß einer solchen Sicht nicht eigentlich. „Fortschritt“ wird in solchem Denken erreicht durch Revision der Abweichungen und Irrtümer der letzten Jahrhunderte. Maßgebend ist dabei die unverfälschte gesetzgebende Phase des vom Koran geprägten Islam, die gemäß der sunnitischen Richtung die Epoche der vier recht geleiteten Kalifen (al-râschidûn) mit einschließt. Eine solche Weltanschauung impliziert eine buchstabengetreue und unhistorische bzw. zeitlose „Leseweise“ des Korans. Im Hinblick auf die Offenbarung des Korans und das Gründungsmodell der Periode von Mekka und Medina lehnt sie jede Unterscheidung einer metaphysischen und ethisch-moralischen Ebene auf der einen und einer legislativen bzw. rechtlichen Ebene auf der anderen Seite ab. 
Folgerichtig fordern diejenigen religiösen und politischen Denker, die diesen fundamentalen Zugang zum Koran and seiner Gründungszeit privilegieren, ein unablässiges Bemühen um die Einrichtung eines universalen islamischen Staates, der nach dem Muster von Medina
 zu organisieren sei. Nach Hasan al-Banna (1906-1949), dem Gründer der muslimischen Bruderschaft (al-ikhwân al-muslimûn) und Repräsentant des fundamentalistischen Verständnisses von Koran und Islam, wird eine solche Überzeugung alles in Bewegung setzen, um islamische Souveränität in der ganzen Welt zu etablieren. Ihm zufolge wird dieses Ziel durch Eroberung sowie politische und militärische Mobilisierung der ganzen umma erreicht.
 Mit entwaffnender Offenheit verteidigt al-Banna den dschihâd (den heiligen Krieg), also (nach seiner Auslegung des Gesetzes) „die Ungläubigen zu erschlagen“, “ihre Tempel zu zerstören und ihre Götzen zu zerschmettern“. Al-Banna versteht darunter sogar „die Verpflichtung, die Leute der Schrift zu bekämpfen“; d.h. tatsächlich, „nicht nur gegen die Polytheisten“ vorzugehen, „sondern gegen alle, die den Islam nicht annehmen.“
 Al-Banna schrieb im Ägypten der 20er und 30er Jahre, in einer mehrheitlich muslimischen Gesellschaft, die unter kolonialer Versklavung litt. Seine Ideen haben bis heute große Anziehungskraft behalten.

Aber auch viele nicht-islamistische, traditionelle Theologen und Rechtgelehrte scheinen keine reale Alternative zum Ideal einer islamischen theokratischen Herrschaft anzuerkennen. Diese wäre durch Muslime zu verwirklichen, „die in den Ländern, in denen sie leben, die Macht haben. “Was Muslime in nicht-muslimischen Ländern betrifft, „können sie nur einen aufrichtigen und ernsthaften Versuch unternehmen, innerhalb der Grenzen der Machbarkeit die herrschende Gesellschaft oder einflussreiche Gruppen dazu zu bewegen, so viel Islamische Lehren wie möglich in ihr politisches System aufzunehmen.“
  

2.2.2.  Interpretation im Licht der verschiedenen Ebenen des Korans
Allerdings plädieren andere muslimische Gelehrte, wie zum Beispiel Fazlur Rahman (gest. 1988) aus Pakistan, Muhammad Talbi (geb. 1921) aus Tunis und Syed Vahiduddin (1909-1998) aus Indien, mit unterschiedlichen Akzenten für einen völlig anderen Ansatz. 

Ihre Sicht kann grob folgendermaßen zusammengefasst werden: Viele Vorschriften des Korans beziehen sich auf eine bestimmte historische Situation, die nicht wiederholbar ist. Von daher können auch politische Mittel, die dort gefordert werden, heute nicht in gleicher Weise verpflichtenden Charakter besitzen. Man muss vielmehr die werthafte von der rein legalistischen Seite der koranischen Botschaft und Vorschriften unterscheiden. Der moralische Inhalt an sich hat durchgängig einen dauerhaften Charakter, während die gesetzliche Infrastruktur immer wieder auch an nicht vorhersehbare Umstände anzupassen ist. Das gilt zum Beispiel für Aussagen über den Umgang mit militärischen Gegnern und Sklaven, mit Götzendienern, Beduinen oder Juden, Aussagen, die allesamt in einer bestimmten historischen Situation wurzeln.
 Es gilt nach Syed Vahiduddin also, „klar zu unterscheiden zwischen historisch bedingter Negativität von Aussagen des Koran, die in den Wechselfällen der Geschichte schnell an Relevanz verlieren kann, und der metaphysischen Dimension der Botschaft des Koran, die untrennbar ist von ihrer Sicht Gottes und des Menschen. „Was die Beziehungen zwischen Muslim and Nicht-Muslim angeht“, schreibt Vahiduddin, “muss die islamische Lehre nicht schmalspurig aus dem begrenzten Kontext des Lebens des Propheten in Mekka und Medina herausgelesen werden, sondern sollte aus dem Rahmen der Botschaft des Korans und aus seinen allgemeinen Moralprinzipien heraus entwickelt werden.“
 

Die umma bleibt für immer betraut (amâna) mit dem kostbaren Wort Gottes, das sich an alle Menschen und alle Schöpfung richtet (Koran 7,158). Sie ist beauftragt, alle einzuladen (da‛wa
) zur Bildung einer einzigen Gemeinschaft von Brüdern, die „Gott von ganzem Herzen und einander gegenseitig in Gott lieben.“
 Es ist eine Einladung zur Reinheit des Monotheismus und zu praktischer Bruderschaft in Gerechtigkeit, eine Einladung zu treuer Unterwerfung unter das göttliche Gesetz. Die Universalität dieser vollkommenen Gemeinschaft ist noch eine Utopie. Zu ihrer Verwirklichung bedarf es des glaubwürdigen Zeugnisses der Muslime sowie beispielhaften Glaubens und ansteckender Glaubenspraxis. Sagt nicht der Koran selbst: „Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er teilte euch in verschiedene Gemeinschaften auf und (wollte euch so) in dem, was er euch (d.h. jeder Gruppe von euch) (von der Offenbarung) gegeben hat, auf die Probe stellen, Wetteifert nun nach den guten Dingen!“ (Koran 5,48, vgl. 11,118; 16,93; auch 2,143; 2,104) Die herausfordernde Einladung, die von der umma muslima an die Menschheit ergeht, setzt die Freiheit des Individuums voraus, sie zu akzeptieren oder zurückzuweisen. 

Aber Vahiduddin geht noch weiter: Neben der Möglichkeit, sich der islamischen umma in ihrer weiter bestehenden, konkreten institutionellen Form anzuschließen, gibt es andere Wege, positiv auf die Begegnung mit dem Islam zu antworten. Denn der Islam kann in verschiedenen Dimensionen erreicht werden. Umgekehrt ist der ursprüngliche und universale Islam, als Haltung der Hingabe in Brüderlichkeit an den absoluten Gott, in den unterschiedlichsten Symbolen und Mustern von Glaube und Handeln, in allen Religionen und Ideologien von Vergangenheit und Gegenwart zu erkennen. 
Letztlich verwirklicht jede Antwort auf den Ruf des „verborgenen Mysteriums“, der Quelle aller Existenz, in persönlicher Weise den Islam. So gesehen, würde die durch den islamischen Geist geförderte religiöse Harmonie und Verständigung den Islam in all seinen wahrnehmbaren und verborgenen Dimensionen, d.h. als einen alles durchdringenden Prozess wirksam machen, der seit je aufgerufen war und ist, der Realität des Islam Ausdruck und endgültige Prägung zu verleihen. 

Es wird hier, mit anderen Worten, für einen „koranischen Humanismus“ plädiert. Dieser Humanismus nährt sich „von der Sicht des Menschen als Stellvertreter (khalīfa) Gottes auf Erden, der den Willen Gottes auszuführen hat und dem zugleich genug Freiheit gegeben ist, von seinen Befehlen abzuweichen.“
 Gott hätte jegliche freie Entscheidung eines Individuums oder einer Gruppe gegen die ursprüngliche Einheit verhindern können. Aber er schuf die Menschheit so, dass Unterschiede im Glauben und Verhalten entstehen konnten. Daher kommt es letztlich nicht auf die Konformität mit einem gegebenen System von Formen und Symbolen an, sondern auf das Tun (vgl. Koran 5,48), mit anderen Worten: in welchem Maß der Mensch beiträgt zu dem, was der Koran ma´rûf (= das Rechte) nennt, und vermeidet, was munkar (= das Verwerfliche; vgl. Koran 3.110. 114 und Parallelen) bezeichnet wird.
 

2.2.3. Schlussbemerkung: Der Imperativ des Koran heute

Es hieße islamisches Denken von der eben dargestellten Art gründlich missverstehen, würde man ihm einen Imperativ unterstellen, der darauf zielt, sich aus der Welt der Legislative und Politik in eine rein individuelle, außerweltliche religiöse Sphäre zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil, zeitgenössische Muslime wie Mohamed Talbi, Syed Vahiduddin und viel andere
 vertreten die Auffassung, dass die muslimische umma, wenn sie auf den sich ständig wandelnden Bereich von Sozialgesetzgebung und Politik Einfluss nehmen will, nicht nur an der Entwicklung einer eigenen Sonderwelt interessiert sein darf. Sie sollte vielmehr – zusammen mit anderen – zum Aufbau eines gemeinsamen Universums beitragen mit dem Ziel, ein Maximum an weltweiter Gerechtigkeit zu erreichen. In unseren pluralistischen Gesellschaften ist es erforderlich, mit anderen auf der Basis von gegenseitigem Respekt und von Gleichberechtigung zusammenzuarbeiten. 
Die geistliche Haltung, die von den muslimischen Gläubigen als Zeugen Gottes in einer pluralistischen Welt gefordert ist, besteht so gesehen darin, auf Gott zu hören, der jedem Menschen nahe ist. Es ist eine Haltung des Respekts gegenüber den Treueverpflichtungen des Anderen; und es ist eine Weise der Übereinstimmung mit allen, die nach dem suchen, was wahr, gut und schön ist. 
Es dürfte klar geworden sein, dass es solide theologische christliche und islamische Gründe für eine gedeihliches Zusammenleben und -arbeiten von Christen und Muslimen in säkularen (im Sinn von plural angelegten und Staat und Religion trennenden) demokratischen Gesellschaften gibt. Die dringende Frage ist allerdings: Wird sich in den islamischen Gesellschaften ein Denken wie wir es dargestellt haben in absehbarer Zeit mehrheitlich und auf breiter Basis durchsetzen? In unserer interdependenten, vernetzten Welt scheint es kaum eine wirklich gangbare Alternative dazu zu geben. Ich würde gerne Sure 5,48 in diesem Sinne verstehen wollen:
„Für jeden von euch (die ihr verschiedenen Bekenntnissen angehört) haben wir ein (eigenes) Brauchtum und einen (eigenen) Weg bestimmt. Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er (teilte euch in verschiedene Gemeinschaften auf und) wollte euch (so) in dem, was er euch (von der Offenbarung) gegeben hat, auf die Probe stellen. Wetteifert nun nach den guten Dingen. Zu Gott werdet ihr (dereinst) allesamt zurückkehren. Und dann wird er euch Kunde geben über das, worüber ihr (im Diesseits) uneins waret.“ -  ENDE-
� In: Zweites Vatikanisches Ökumenisches Konzil, Erklärung über die Religionsfreiheit. Mit einer Einleitung von Ernst-Wolfgang Böckenförde, (Aschendorff) Münster  1968, 6.


� Vgl. H. Küng, Global Responsability. In Search of a New World Ethic, London 1991, 27ff.


� Ebd.


� „Muster (paradigm) von Medina“: die spezifische religiös-politische Gestalt, die der Islam in den ersten Jahrzehnten nach der Emigration (622) in Medina annahm.


� S. Vahiduddin (Anm. 4), 236.


� Zitiert nach S. Vahiduddin (Anm. 4), 237; vgl. Five Tracts of  Hasan al-Bannâ´ (1906-1949). A Selection from the Madschmû`a Rasâ’il al-Imâm al Schahîd Hasan al-Bannâ’ (Übers. Charles Wendell), Berkeley 1978, 80-84, 134-135.


� Das zeigen etwa  folgende Ausführungen des derzeitigen Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayyub A. Köhler, in seinem Buch Islam Kompakt (Köln, 2000): “Was den islamischen Staat in der heutigen Zeit anbetrifft, so sollte nicht verwundern, das auch die Muslime ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen möchten und sich eine islamischen Staat wünschen, in dem sie ihren Glauben und ihre Glaubenspraxis nicht ständig rechtfertigen müssen und nach ihrer eigenen Facon selig werden können“(S. 56).


� Mohammad Manzoor Nomani, Islamic Faith and Practice (Übers. Md. Asif  Kidwai), Lucknow 1973, 140.


�  S. Vahiduddin (Anm. 4), 15 (in Paraphrase)


� S. Vahiduddin (Anm. 4), 10ff.


� Wörtlich: >Einladung<; heute: terminus technicus für >islamische Mission<. 


� Ibn Hischam, Sirat an-nabi 2, Kairo o.J., 348; vgl. Koran 3, 104.


� S. Vahiduddin (Anm. 4), 142.


� Koran  3, 17; vgl. Z.H. Faruqi (Anm. 4), passim.


� Über weitere, zeitgenössische Denker dieser Richtung siehe in Christian W. Troll, Progressives Denken im zeitgenössischen Islam. [Islam und Gesellschaft  Nr. 4] Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, 2006.   14 S.
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